
Die Gemeinde Graben, Landkreis Augsburg, erläßt aufgrund des § 2 Abs l,
des § 8. 4 und der §§9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 08. Dezember 1986 (BGB1. I S. 2253), zuletzt geändert
durch Art. l Investitionserleichterungs- und WohnbaulandG vom 22. 04. 1993
(BGB1. I S. 466), sowie dem Maßnahmegesetz zum Baugesetzbuch (BauGB-

MaßnahmenG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 28. April 1993 (BGB1. I S. 622);
des Art. 98 der Bayerischen Bauordnung (i. d. F. der Bekanntmachung vom
18. 04. 1994) und des Art. 23 der Gemeinde Ordnung für den Freistaat Bayern
(GO, BayRS-2020-l-l-I) folgenden Bebauungsplan als

SATZXTNG

§ l INHALT DES BEBAUUNGSPLANES

Für das Gebiet innerhalb des in der Zeichnung dargestellten Gel -
tungsbereiches gilt die vom Architekturbüro A. Strohmayr, Am Gra-
ben 15, 86391 Stadtbergen, ausgearbeitete Bebauungsplanzeichnung
vom 14. Juni 1994 (i. d. F. vom 29. 09. 1994), die zusammen mit nach-
stehenden Vorschriften den Bebauungsplan bildet.

§ 2 ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Das Gebiet innerhalb des Geltungsbereiches wird nach Maßgabe der
Bebauungsplanzeichnung als Allgemeines Wohngebiet (WA) im Sinne
des § 4 der BaunutzungsVerordnung (BauNVO) in der Neufassung vom
23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Art. 3
Investitionserleichterungs- und WohnbaulandG vom 22. 04. 1993 (BGB1.
I S. 466) festgesetzt.

Die Ausnahmen des § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht zugelassen

§ 3 MAß DER BAULICHEN NUTZUNG

J

3 . l Die in der Bebauungsplanzeichnung eingetragenen Grund- und
Geschoßflächenzahlen gelten als Höchstgrenze und dürfen nicht

überschritten werden. Ve^cW . ^\^^t fari»*,^
3. 2 Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von

- Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO

- bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche durch die
das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, mitzurechnen.

3.3 Die zulässige Grundfläche darf durch Garagen und Stellplätze
mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BaiiNVO
und bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberflache, durch
die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu 50
v. H. überschritten werden (§ 19 Abs. 4 BauNVO).



ZAHL DER VOLLGESCHOSSE

Die in der Bebauungsplanzeichnung eingetragene Zahl der Vollge-
schoße (Zahl ohne Kreis) gilt als Höchstgrenze und darf nicht
überschritten werden - wobei das zulässige -D- (Dachgeschoß) ein
Vollgeschoß sein darf

BAUWEISE

5. 1 Im Planbereich gilt die offene Bauweise

5. 2 Die Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen zu-
lässig.

5. 3 Garagen unter abgeschleppten Dächern sind nur mit Grenzab-
stand zulässig

GESTALTUNG DER GEBÄUDE

6. 1 Für die Hauptgebäude sind nur Satteldächer mit Ziegelein-
deckung oder gleichwertigem Material und Struktur zulässig
Die in der Bebauungsplanzeichnung angegebene Hauptfirstrich-
tung und Dachneigung ist einzuhalten.

An die Hauptgebäude können Seitenflügel mit abweichender
Firstrichtung angebaut werden, deren Gesamtfläche 50 v. H. der
überbauten Fläche des Hauptgebäudes nicht überschreitet. Die
Seitenflügel sind mit einem Giebel abzuschließen und die
Firsthöhe muß unter dem Hauptfirst liegen.

6. 2 Ausnahmsweise kann die Hauptfirstrichtung um 90° gedreht wer-
den, wenn dadurch die beabsichtigte Gestaltung des Straßen-
und Ortsbildes nicht beeinträchtigt wird.

6. 3 Nebengebäude und Garagen sind nur mit Satteldächern und einer
Dachneigung von mind. 35° zulässig.

6. 4 Die Höhe von Kniestöcken, gemessen von OK Decke bis Schnitt-
kfct(. 6^>£;MAiA. t punkt Außenkante Mauerwerk darf höchstens betragen:

<-'^ F.. hc^öuA

^^ /r>^sr^ bei Gebäuden

(?ut* s'po^te«)^
I +D= 60 cm

II+D= 40 cm.

6 5 Baustoffe und Anstriche in grellen Farben und glänzender
Oberfläche dürfen bei Außenflächen von Gebäuden nicht ver-
wendet werden.

Hauptgebäude sind mit einem hellen Außenputz zu versehen.

6 6 Untergeordnete Dachaufbauten (auch Zwerchgauben) sind nur in
Form von Dachgauben zulässig
Die Länge der Aufbauten darf max. 30 % der Dachlänge (einzeln
oder Summe der Aufbauten) betragen. Die Dachaufbauten müssen
mind. 1, 5 m vom Ortgang entfernt sein. Der First von
Dachaufbauten muß unterhalb des Hauptfirstes liegen



5 G c.. und an aer6 . 7 'Üäcfiüberstär.ae sind a"i Or-:gang mit rT.qx
"'-au-se-Lue mir rr-ax. SC CTI zulässig.
Über Eiiigär.gen, Balkonen und Terrassen sind auch arößere Vor-

zulässig, wann ';ic vcn Stützen getragen werden und
sich in das beabsichtigte Straßen- und Ortsbild einfügen.

GARAGEN, STELLPLÄTZE, TIEFGARAGEN UND NEBENGEBÄUDE

7. 1 Innerhalb des Geltungsbereiches sind pro Wohngebäude mit l
;'ohn'2-Lnhei= 2 KFZ-ffte^ Iplä^tze zu errichten; für jede weitere

Qi.r.ne-^^ ist -je l weiterer Stellplatz zu errichten.

7. 2 Bei liebäuden mit -.ehr als 3 WE, ';, pro ^ofineIfilKD.c
-ät.zs, zu errichten. Hier sind nur Tiefgaragen zulässig

Zusätzlich ist hier für V^ötmeTfiSei'eff'n :i'^esuchGrstc-TT -
platz 'zu errichten.

le Stellplatzanzahl ist immer aufs Ganze aufzurunden. Die

sind iversi kerungsfähig zu gestalten.

7. 3 Garagen sind mind. 5, 0 rr Von der öffentlichen Verkehrs-
fläche entfernt zu errichten. Der Zufahrtsbereich (Stauraum^)
darf eingefriedet erden und ist i-ersickerungsrarL ig

Z. B. Pflaster mit großen Fugen, Rasengitter-
steine)

7 . 4 iHeßengebäude sind mit den Garagen zusammenzubaueiy' und in der
Gestaltung abzustimmen. Dies gilt für .- .. "n im
Sinne des In Verbindung mit Wohngebäuden können
die Garagen und Nebengebäude auch unter abgeschleppten Dä-
ehern liegen.

7. 5 Bei'beiderseitigem Grenz'a.nhau sind die Garagen^einschl. der
Nebengebäude l.-einlieitlich "u gestalten

7. 6 Bei einseitigem Grenzanbau einer Garage mit Giebel de-y
&ahdstücksgren^'e kann das Dach auch mit Einern Walni abge-
schlössen werden.

7.7 Nebengebäude dürfen der Grundstucksgre; 2e
als 10 0 u&,geführt werden.

HÖHENLAGE DER GEBÄUDE

Die Bockelhohr;,, d. h. die Höhe des Erdgeschoßfußbodens (OK Rohbe-
ton), darf .Tiffchstens 0, 3C betragen, gemessen '. . . : Fahrbahnraa.d-
bzw. Gehweghinterkante der jeweiligen Erschließungsstraße



EINFRIEDUNGEN UND AUSSENANLAGEN

9. 1 Im gesamten Geltungsbereich sind entlang der öffentlichen
Straßen nur Einfriedungen als gegliederte Holzzäune zulässig.
Die Zaunhöhe darf 0, 90 m nicht übersteigen. Formhecken dürfen
entlang der öffentlichen Straßen und zum Außenbereich hin
nicht errichtet werden. Im gesamten Baugebiet sind keine
Sockel zulässig.

9 2 Vorgärten unter 3, 0m Tiefe sind nur mit Einfriedungen bis
max. 60 cm zulässig. Die Vorgärten sind gärtnerisch zu ge-
stalten.

9. 3 Erhaltenswerter Grünbestand

Am südlichen Rand des geplanten Baugebietes befindet sich
eine für den Naturhaushalt wertvolle Hecke mit einzelnen,
alten Eschen. Dieser Grünbestand ist zu erhalten, fachge-
recht zu pflegen und auf Dauer zu sichern.

Bei Baumaßnahmen sind stets die jeweils einschlägigen aktuel-
len Fachnormen, bzw. der aktuelle Stand der Technik zur Ver-
sorgung von Bäumen bei Arbeiten im Wurzel-, Stamm- oder Kro-
nenbereich strikt anzuwenden.

Die Facharbeiten an den Bäumen dürfen nur durch eine qualifi
zierte Fachfirma des Garten- und Landschaftsbaues getätigt
werden.

9 4 Entlang der Erschließungsstraßen ist auf den Privatgrund-
stücken in den Vorgärten ohne Einfriedung alle 20 - 25 m ein
heimischer Laubbaum I. Wuchsklasse zu pflanzen. Die Lage ist
so zu wählen, daß mind. in jeder Bauparzelle ein Baum I.
Wuchsklasse gepflanzt wird (Arten siehe § 9. 7).

9 5 Bereich der Verkehrs flächen und FuSwege sind, wie irh
.aauungsplan dargestellt, Bäume I. Wuchsklasse zu pflan-
zen. Diese Bereiche sind mit Großpflaster mit fcraiten Fugen
zu gestalten.

9 6 Die Bepflanzung im Bereich der öffentlichen Grünflächen
(Grünanlagen) soll mit Bäumen der I. Wuchsklasse und Sträu-
ehern erfolgen, wobei die im Bebauungsplan dargestellte
Anzahl der Bäume als Mindestanzahl zu verstehen ist und der
Standort nicht als Festsetzung gilt (Arten siehe § 9. 7).



9 7 Für die zu pflanzenden Bäume und Sträucher sind ausschließ-
lich standortheimische Gehölze zulässig; insbesondere können
folgende Arten verwendet werden:

Bäume I. Wuchsklasse

Stieleiche

Winterliiide

Esche

Bäume II. Wuchsklasse
Hainbuche

Vogelbeere
Birke

Walnuß

Vogelkirsche

Sträucher

Schlehe

Weißdorn

Kreuzdorn

Liguster

Wolliger Schneeball
Roter Hartriegel
Hasel

Die zu pflanzenden Gehölze müssen mind. folgende Pflanz-
großen auf weisen:

Bäume: Hochstämme, 3 x verpflanzt 14 - 16 cm Stammumfang
Sträucher: 2 x verpflanzt, 80 - 125 cm Höhe.

Spätestens 12 Monate nach Bezugsfertigung des neu errich-
teten Gebäudes auf dem jeweiligen Grundstück ist die
Pflanzung durchzuführen.

Sämtliche Pflanzen sind vom Grundstückseigentümer im Wuchs zu
fördern, zu pflegen und vor Zerstörung zu schützen. Ausgefal-
lene Pflanzen sind umgehend artgleich zu ersetzen.

§ 10 IMMISSIONSSCHUTZ

10. l Tiefgaragen

"Bei Tiefgaragen ist

a) der gesamte Tiefgaragenzufahrtsbereich zu umbauen und
mit schallabsorbierenden Materialien auszukleiden,

b) für den Torbetrieb der Schlüsselschalter auf Tiefgara-
genebene zu verlegen oder dieser mit einer Fernsteuerung
auszurüsten,



c) ein geräuscharmes Garagentor einzubauen und hierbei zu
berücksichtigen, wonach

- der Bereich des Torflügels, der beim Schließen des
Tores an der Zarge anliegt, mit Gummipuffern zu ver-
sehen ist,

- die Laufrollen kugelgelagert sind,

- der Torantrieb zur Vermeidung von Körperschall mit
Schwingmetallen abgehängt ist,

d) im Bereich der Ein- und Ausfahrten auf eine fugenlose
Ausführung ohne Sprünge und Stoßstellen der Fahrbahn-
decke zu achten,

e) die Tiefgaragenentlüftung - sofern erforderlich - über
Dach des jeweiligen Gebäudegesamtkomplexes vorzunehmen,

f) - falls im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll -
im jeweiligen Genehmigungsverfahren nachweislich zu be-
legen, daß auch ohne diese Maßnahme ein adäquater Immis'
sionsschutz gewährleistet und die Maßnahmen der TA-Lärm
und der TA-Luft erfüllt sind.

g) Fenster von Schlafräumen dürfen nicht in der Nähe der
Zu- und Abfahrten zur Tiefgarage situiert werden (Aus -
nähme: Schallschutzfenster mit indirekter Belüftung).

10. 2 Bauhof

Der Bauhof ist gegenüber der Wohnbebauung (insbesondere
WA-Gebiet) schalltechnisch günstig zu orientieren (Zu-
fahrtsbereich ist entsprechend günstig anzulegen, das
Bauhofgebäude ist als geschlossener Bauriegel (Schall-
schutzriegel) zur Wohnbebauung (WA-Gebiet) auszuführen) .

Bei den am geplanten Bauhof angrenzenden Wohnhäusern
sind die Schlaf- und Ruheräume schalltechnisch günstig
zu orientieren.

Für den geplanten Bauhof ist ein Schallschutznachweis

von einem einschlägigen Schallschutzbüro zu erbringen,
daß die Immissionsrichtwerte unter Berücksichtigung
evtl. vorhandener Vorbelastungen (Summenwirkung) in der
Nachbarschaft nicht überschritten werden. Der Schall-

schutznachweis ist zusammen mit dem Bauantrag unaufge-
fordert vorzulegen

10. 3 Landwirtschaft

Die bei einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der angrenzen-
den Landwirtschaftsbetriebe entstehenden Emissionen sind ent-
schädigungslos hinzunehmen und zu dulden.



§11 VERSORGUNGSANLAGEN

Oberirdische bauliche Anlagen (Masten und Unterstützungen), die
bestimmt sind für Fernsprechleitungen und für Leitungen zur Ver-
sorgung dieses Gebietes mit Elektrizität, sind unzulässig.

Trafostationen sind nur mit Satteldach zulässig

§ 12 INKRAFTTRETEN

Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung des Genehmigungsbe-
scheides in Kraft

Graben, den o?o, o/i, ̂ s^r

H. W nkler

l ürgermeister

^^^

^ '^-y''i!^w./ y'-


